
Gesamtvertrag

0922841700

Zwischen

der GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufüifuungs- und mechanische Vervielf:iltigungsrechte,
SitzBerlin,

veftreten durch ih.en Vorstand, Dr. Harald Heker (Vorsitze der), Georg Oeller und Rainer Hilpert,

Bayeuther Straße 37, 10787 Berlin,

Rosenheimer Straße 11, 81667 Münchol,

- im nachstehenden Text kurz --GEMA" senannt -

dem Bayerischen Trachtenverband e.V.,

vertr€ten durch dessen Vorsitzenden, Ma-\ Bertl,

Ambrosius-Mößmer-Weg 4, 82409 Wildsteig,

- im nachstehenden Text kurz ,,Organisation" genamt -

und

wird folgond€r Gesamtvertrag Et€schlossen:



1. Berechtigungslneis:

Der Gesamtveftrag wird für den Bayerischen Tmchtenverband e.V. (nachstehend ,,die Organisation")
und ftir folgende seiner Mitgliedsverbände und deren Vere;ne abgeschlossen:

Gauvcrband I, Oberlardler Gou, Bayerischer Imrgau Traclrtenverband, Lechgauverband, Traohtengau
München und Umgebung, Huosigau, Allgäuer Gauverband, Vereinigung links der Donaü, Loisachtaler
Gauverband, Isargaü, Oberer Lechgauverband, Altbayrisch-Schwäbischer Gau, Trachtengau Nieder-
bayern, Donaugau, Chiemgau-Alpenverband, Gauverband Obcrpfälz, Trachtengauverband Obedian-
k€n, Baye scher Waldgau, Dreiflüssegau, Trachtenverband Unterfralken, Oberpliilzer Gauverband,
Rhein-Main-Gauverband.

Der Bejtritt weiterer Mitgliedsverbände des Bayerischen Trachtenverbandes e-V. ist jeweils mit Wir-
kung zum 1.1. eines jederl Verbagsjahres möglich.

2. Vertragshilfe

Die Organisation gewährt der GEMA Vertragshilfe. Die Verhagshilfc besteht darin,

(1) dass die Organisation der GEMA beim Abschluss des v€rtrages ein Verzeichnis mit den genauen

Anschriften iluer Mitglieder - bei juristischen Peßonen auch den N:rmen und die Adresse des Vor-
sitzenden bzw. Gesch:iftsIührers - aushändigt undjede spätere Veränderung laufend milteilen wird,

(2) dass die Mitglieder der Organisation angehalten werden, ihre Musikdaöietungen, gemuß $ 13 b des
Urhwahmc bei der GEMA anzumelden, die erforderliche Einwilligung der GEMA rechlzeilig
durch den Abschluss eines Pauschalverftages einzuholen und ihren vellraglichen und gesetzlicheu

Verpfl ichtungen fristgemäß nachzukommeü.

(3) dass die Erfüllung der Aufgaben der GEMA in Wort und Schift durch geeignete Aufklärungsarbei-
ten erloichtert wird,

(4) dass die Organisation der,GEM jeweils 2 Exenrplare ibrer Veröffentlichung mit CEMA relevan-
ten Themen (Verbandsmitteilungen, Rundschreiben, usw.) kostenlos übersendet,

(5) dass die Organisation ihre Mitgliedor zur Teilnahme am Lastschriftverfahren anhält.

3. Vorzugssätzc

(l) Die GEMA erkl?ft sich d^zu bereit, der OrganisadoD und ihren Mitgliedern für ihre Musikdarbio-

hurgeD, soweit sie irn eigenen Namen und auf eigene Rechnung erfolgen und die Einwilligung ord-
nungsg€mäß nach den Bestimmungen dics€s GcsalnlvcrUaBes €rlvorber wird, die j€weils gülti8€n

Vergütungssätze, insbesondere die Vergütungssätze U-VK, wie sie irn Bundesanzoiger veröffent-
licht sind, unter Abzug eines Cesamtverhagsnachlasses von 20 % einzuräumen. Dieser Tarif ist als
Anlage dem Gesamtvertrag beigefigt.

Die Anwendung der anteiligen Ve|rechnung uDd der Härtefallklausel ist davon nicht betroffen.
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(2) Sollten neue Tarife oder Tarifpositionen ar1 die Stelle der bisherigeo Tarife treten, gelten diese als

vereinbafi.

(3) Die Vergütungssätze sind Nettobeträge, zlL denen die Umsatzsteuer in derjeweils gesetzlich festge-

leglen Höhe (z.Zt.'7oÄ) hinzuzurechnen ist.

(a) Miqliedern werden die Vorzusssätze nach Meldung der Mitgliedschaft durch die organisation ab

dem Zeitpunkt der nächst€n lälligkeit des Einzelvertrages zwisch€n Mitglied und Bezirksdirektion

eingeräumt.

4, ^nmeldung

(1) Die Anmeldung von Musikaufftihrungen mit geschützter Musik, die durch dcn Jahrespauschalbe-
lrag (vgl. 9) abgegolten is! ist der GEMA spätestens 1 Monst nach der Veranstaltung zu melden.
Die Anmeldung hat folgende Angnben zu enlhalten:

a) Tag der Veranstaltüng
b) Art der Veraostaltung
c) Ort der Veranslaltung
d) Nane des Veranstaltungslokals
e) Genaue Alrschrift des Veranstalters

(2) Die Anmeldung von Musikaufliihrungen mit geschützter Musik, die durch dsn Jahres-
pauschalbetrag (vgl. 9) nicht abgegolten ist, hat spätestens drei Tage vor Stattfinden jeder Veran-
staltung bei der zuständigen Bezirksdirektion der GEMA zu erfolgen. Die Anmeldung hat folgende
Artsab€x zu €rdlaltcr:

a) Tag d€r V€ranstaltung
b) Aft der Veranstaltung
c) Ort der Veranstaltung
d) Name des Veranstaltungslokals
e) Größe des Veranstaltungsraumss in m2 (von Wand zu Wand gemessen)

D Sttuke der Kapelle
g) Höhe des Eintrittsgeldes, des Tanzgeldes oder oinos sonstigen Unkostenbeitrages

' h) Gcnauc Anschrift dcs Vcmnstalters

(3) fi.ir die Aftneldung stellt die GEMA aufAnforderung Anmeldekarten kostenlos zur Verfugüng.

(4) Nachweislich unvorhergesehene Auffiihrungen, die durch den Jahrespauschalbetrag (vgl. 9) nicht
abgegolten sind, werden von der GEN4-A üoch als rechtzeitig angerneldet angesehen, wonn die An-
meldung innerhalb von einer Woche nach dem Aufüihrungstag mit einer eütsprcchenden Erkl?irung
vorgenolrmen wlrd.

(5) Alle Aufliihrungen geschützter Musik, die nicht oder nicht rechtzeitig bei der GEMA angemeldet
werden, sind unerlaubt. Bei uDerlaubten Aumihrungen ist die GEMA berechtigl, nach erfolgter
Auforderung duroh {tie GEMA, Sohad€r€rsalz in Höhs dcs doppelten Nor 'r)alla.i fsatzes zu beaD-
spruchen.
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5. Prosramm€

Soweit velvielfültigte Musikprogramme von ein€r Aufführuog vorliegen, ist ein Exemplar der GEMA
etuzusenden. Für den Fall, dass vervielciltigte Programnre ijcht vorhanden sind, stellt die CEMA auf
Änforderung kostenlos Programmformulare zum Ausfüllen zur Verfügung. Werden die Musikfolgen
niclrt ordrungsgemäß eingereicht, so wird für pauschal abgegoltene Veranstaltungen der fiktive hälftige
Gesamtvertragsnachlass, der flh die Veranstaltung angefallen wäre, nachberechnet. Ansonsten wird die
Hälfte des tatsächlichen Gesamtvertragsnachlasses nachberechnel.

6. MeinnngsYercchi€denheiten

Im Falle von Meinungsverschiedenheiten mit Mitgliedern der Organisation karü die GEMA zur Ver-
meidung von Rechtsstreitigkeiten die Organisation benachrichtigen, damit diese sich mit dem Mitglied
in Verbindüng setzon kann. Wird jedoch innerhalb eines Monats nach der Benachrichtjgung eine gültige
Einigung nicht ereicht, hatjed€ Partei das Recht, den ordertlichen Rechtsweg zu beschreiten.

7. Zahlüngshinweise

Die Vergütungssätze der GEMA sind, soweit sich aus der Rechnung nichts Abweichendes ergibt, spä-
testens innerhalb zwei Wochen nach Rechnungserhalt kostenfrei a die GEMA zu zahlen.

8. Ausschluss der Gewährung des Gesamtveftragsnachlasses

Mitglieder der Organisation, die die Angemessenheit der in diesem Gesamtvertrag vereinbarten GEMA-
Tarife bej der dern Deutschen Patentamt eingerichteten Schiedsstelle gemäß $ 14 Wahmc oder einem
ordentlichen Gericht angreifen, verlieren für alle ihre Musikdarbietuttgen den Anspruch aufGelvährung
der j eweiligen Vorzugssätze (Normalvergütu gssätze abzüglich Gesamtvertagsnachlass).

9. Pauschalregelung

(i) Die Organisatior verpflichtet sich, einen Jahrespauschalbetrag von EUR 35,00 € plus
Ilmsatzsteuer von z. 21. 7 % je Verband. Gau und Verein fir die Aufnihrungen geschützter Musik
des Verbandes, der Gaue und Vereine bei folgenden Bnuchtumsveftnstaltungen an die GEMA zu
entrichten:

Bayerische BraDchtumsveranstaltungen gemäß der Satzung des Bayerischen Trachtenverbandes wie
z-B. Verbandsfoste, Jubiläen und Fahnenweihen, Festzüge eingeschlossen, Jugendtage, Preisplattln
u.-tarzon, Volkst:inze, bzw. Bayerischer Tanz, Mai-, Plan- Kirchweihbaumaufstellen, Heimat-
Volksmusik- und Bmuchtumsveranstaltun& Passions- und Adventsingen, sowie Weihnachtsfbiern.

(2) Die Pauschale wird ab l.l.2014 j?ihrlich mit Witkung zum L Januar wie lolgt aDgepasst:

Änderu,rg des Verbraücheryreisindex fir Deutschland, Veränderung des Vo4shres gegenüber dem

Vorjahr in % + Änderung des Arbeitnehmerentgeltes nominal (Bruttolöhne und -gehälter ein-
schließlich Arbeitgeberbeiträgo zur Soziah,ersicherung, je Arbeitnehmer und Monat), Ve*inderung
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des Vorjahres gegenüber dem Vorvorjahr in yo

Summe; diese qeteilt durch zwei = Anpassung. Der sich ergebende Weft wird auf volle 5 Cent
rundet,

(3) Durch den Jahrespauschalbetrag sind die Auffühungstantiemen für die AufftihrlLng geschützter
Musik bei den in 9 (1) angegebenen Veranstaltungen nür abgegolten, wenn

a) die Veranstaltunge[ ausschließlich der Pflege bayerischeD Volks- ürd Brauchtums dienen,
b) Verbände bzw. Mitgliedsvereine alleinige VeraDstalter sind.

(4) Der Jahrespauschalbehag nach Ziffer 9 (1) ist unmittelbar nach Vertragsabschluss, ansonsten am
1. März eines.jeden Jahr€s zu entrichten. Die Anzal der Mitglieder hierliit werderr bis zum 31.12.
dl3s Vorjahres gemeldet. Ebenfalls zum 31.12. werden alle Mitgliedsverbände bzw. -vereine gemel-
det, die im lauferden Jahr dazu gekommen oder enlfallen sind. Die Zahlung des Jahrcspauschalbe-
trages muss für diese Mitglieder unmitxelbar nach Vertmgsabschluss, ansonsten am L Februar für
das Vorjahr erfolgen.

(5) Die durch den Jahrespauschalbetrag abgegoltenen Veranstaltnngen s; d,ünterBeachtungvon$l3b
Urhwahmc, spätostens i Monat nach der Veranstaltung der GEMA zu melden. Nach einer schrift-
lichen Aufforderung durch die GEMA hat der Veranstalter einer weiteren Monat Zeit, die Veran-
staltung der GEMA zu melden.

10. Vertragsdauer

Der Vertrag wird für die Zeit von 1- 1.2012 bis 31.12.2013 geschlossen.

11, Allgemeine B€stimmungen

(i) Mündlicho Nebenabreden sind dcht g€troffen \,r'orden.

(2) Anderungen, Ergänzungen oder die Aulbebung dieses Vefirages bedürfen für ihre Rechtswirksam-
keit der Schriftform.

(3) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durch-
ftihrbar sein odü ihrc Rcchtswirksamkoit odcr Durchführbarkcit sDäto vcrlicren. so soll hierdurch
die Gültigkeit der übrjgen Bestimmungen des Vetrages nicht berührt werden.

*,,0",",r, 4'R,. /( 0.. Z olr

ANLAGE zu Pkt. 3 Vorzusssätze

L Vors. d. Ba)\Ilxchtenverbarrdes



cetelts.haftfür musikalir.heAufführunsr und mechanisch€ v€ruierältigungyechte

E-Mail

GEMA

10.11.2011

+49 A9 4400j 644

+49 S9 44003-217
Bayerischer Trachtenverband e.V,
Frau Hildegard Hoffmänn
Pählstr.25
81377 München

Gesamtvertrag 0922847700

Sehr geehrte Frau Hoffmann,

als Anlage reichen wir ein vom Vorstand der CEMA tetentezeichnetes Exemplar des
Gesamtvertrags zurück.

Wie ;n unserer Mail vom 22.09.2011 bereits mitgeteilt, bestätigen wir, däss wir die Bestimmung
zur Nichteinreichungvon Musikfolgen im lahr 2012 nicht umsetzen werden.

Mit treundlichen 6rüßen

6&"6{u'
conny 6raßler

und mcch:nk.heVeruielfänisun8re.hte
abieiiung xoordinat on außendicnst

(voßbidadrrhde,


